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TEIL A .PLANZ.ElCHNU-NG 

--~W!fSOOll 

Zeichenerklärung Es gilt dieaauNVO vom 23.1:1990 

ßren~e des. Ge!tuogs9er.eiches 
$ondergebiete--"Gro0ftächige Einzelhandels
betriebe und .. sonstige Gewerbebetriebe 11 

Umgrenzun9. der Flächen, deren ·Böden erheblich mit 
umweltgefährdenden Sioften_be(ostet sind 

Aufgl'l!nd·de$ § 10 des Saugesetzbuches (SauGB) und§ 9 (4) BauGB sowie nach§ 92 der Landesbauordnung wird nach Seschluß.. 
fass'ung durch die BO(gerscllaft der ·Hansestadt LObeck VO!Tl 29.01.1998 die Salzung Ober den' Bebauungsplan Nr. 04.36.06 • Sei der 
LohmOhle/Stocl<elsdo!fer Straße·. bestehend-aus der f:lanzelchnung.(Tell A) uod den Text (Teil 8). erlassen. 

1. Auf~eJit autgrvod des Aufstellungsbeschlusses des Bauausschusses 
der Hansestadt Ltlbeck vom 18.08.1997. Die ortsllblicll& Bekanntma
chung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck in den LObecker 
N2iehriten_ am OS.09.1997.e!'folQt. 

2. Die tro~ BOrgerbeteiligung nach § 3 (1) Sau.GS ist vom 
10.03.1997 bis eiMChließlich 21.03.1997 dUrchgefOhlt 
worden. 

3. 01e von der Planung ~hrten Träger öffentlicher Betange sind mit 
Schrei,ben vom 04.02.1997 zur Abgabe einer steUungnahme aufgefor
dert worden. 

4. Der Bauausschuß hat am 18.08.1997 den Entwurf.de$-Bebauungspla
nes mit BegrUndung beschloSsen uod zur Auslegung bestimmt 

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus def Planzeichnung 
(Teil A) und dem Text (Tell 8) sowie die BegrOodung haben in der Zeit 
vom 17.09.1997 bis zum 17.10.1.997 wahrend der Dienstzeit nach§ 3 
(2) SauGB öffentlich ausgelegen. Die offentliehe Auslegung ist mit dem 
Hinweis, daß Bedenken uod Anregungen wahrend der Auslegungsfrist 
von jedermann schrilllieh oder .zu Protokoll geltend gernacht werden 
können, am 05.09.1997 in den LObecker Na<:hrichten ortsObiich 
bekanntgemacht worden. 

6. Der katasteramtlicM Bestand am 24.02.1998 sowie die geometrischen 
Festlegungen der neuen städtebaulichen Planung werden ats richtig be
scheinigt. 

7. Der B~uungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) uod den 
Text (Teil B) wurde nach der Prtlfung der VOfgebrachteo Bedenken und 
Anregungen am 29.01 .1998 von der BOrgerschalt als Slrtzung be
schlossen. Oie BegrOodung ~um Bebauungsplan wurde mit Beschluß 
der BOrgefSChaft vom 29.01.1998 gebiUigt. 
Oie BebaUUng$pla!ISatz\lng, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) 
und dem Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt. 

8. Oie Rechtskiaftveröffentlichung zum 'Bebauun~ sowie die Stelle, 
bei der der Plan auf ·oauer während der DieostStund«< von jedermann 
eingesehen werden kann und Ober den Inhalt Auskunft .zu erhalten ist. 
sind am13.10.1998 ortsobiiCh bekanntgemacht worden. ln der Bekannt
mCI9hung 1st auf die ~nd(03Chung der Verletzung .von Verfahrens
und Fom\vorschriften. und von Mangeln der Abwagung sowie auf die 
Recht~f~ (§ 215 (2) SauGB} und weiter auf Fatligkeil und Erlöschen 
von Entschadigungsansprtlchen (§ 44 8auGB) hingewiesen worden. Oie 
Salzung ist m~hln am '14 .1 0.-1998 in Kraft getreten. 
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LObeck,16 .09.1998 

Hansestadt LObeck 
Der BOrgermelster 

Fachbeteleil Stadtplanung 
Bereich Stadtentwicldung 

Im Auftrag Im Auftrag 

GEZ.ZAHN 
Dr. lng. Zahn 

GEZ. BRUCKNER 
Srucl<ner 

I:.Obeck.16 .09.1998 

Hansestadt lObeck 
Der BOrgermelster 

Fachbereich Stadtplanung 
Fachbenlich$-Oienste 

Im Auftrag 

GEZ.GROTH 
Grotll 

LObeck,16.09.1998 

Hansestadt L(Jbe(;k 
Der BUrgermeister 

Fachbereich Stadtplailung 
Fachbereidls-Oienste 

Im Auftrag 

GEZ.GROTH 
Groth 

LObecl<,16.09.1998 · 

Hansestadt LObeck 
Der Borgennetster 

Fachbereich Stadtplanung 
FachbereichS:. Dienste 

Im Auftrag 

GEZ.GROTH 
Groth 

LObeck,16 .09.1.!39S 

Hansestadt LObeck 
Der BOrgermelster 

Fachbereich Stadtplanung 
Fachbereichs-Dienste 

lmAufttag 

GEZ.GROTH 
Groth 

LObeck, 24.02.1998 
Katasteramt 

GEZ. SCHELL 

l.Obeck.23.09.1998 

GEZ.BOUTEILLER 
Der Borgermeister 

l.Obeck,1S .10.1998 

Hansestadt LObeck 
Der BorgerTMister 

Fachbereich Stadtplanung 
Bereich Stadtentwicldung 

Im Auftrag 

GEZ. LORENZEN 
Lorenzen 


